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A. Festlegung nat. PO VDH Agility - Berechnung Standardzeit A3/JP3 2011

1. Aufrechnungsfaktor: = entfällt versuchsweise für 2011
2. Festlegung einer minimal Forderung Laufgeschwindigkeit

Zur Absicherung einer Mindestanforderung an die Teams wird die Mindestgeschwindigkeit wie folgt
festgelegt:
A3  = 3,50 m/sec
JP3 = 3,75 m/sec

Standardzeitberechung:

Die Standardzeit (Sekunden) in den Prüfungsstufen A3 und JP3 wird folglich in 2011 lediglich durch Division
der gemessenen Länge des Parcours (Meter) durch die oben festgelegte (A3 oder JP3)
Bewegungsgeschwindigkeit (Meter/Sekunde) ermittelt und der so erhaltene rechnerische Wert immer auf
die nächste volle Sekunde aufgerundet.

Fallbeispiel:
Parcourslänge A3 = 152 m

Standardzeitberechnung:
152 m / 3,5 m/sec = 43,4287 sec
43,4287 sec aufgerundet = 44,00 sec Standardzeit

B. Beschluss VDH Vorstand:

Beschluss VDH Vorstand zur Definition des Begriffes „trächtige und säugende Hündinnen“ in den VDH PO:
Die in den VDH Prüfungsordnungen niedergelegten Sperrfristen für trächtige und säugenden Hündinnen
waren bisher nicht ausreichend/eindeutig zeitlich definiert.
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Ab 01.01.2011 gilt innerhalb  des VDH verbindlich  folgende Auslegung:
- trächtig/tragend: hier ist als Stichtag der Decktermin zu betrachten
- säugend: die Schonfrist der Mutterhündin ist auf das Ende der zwölften Woche nach Wurftermin

festgelegt.

In der Zeitspann nach obiger Definition, Decktag bis Ende 12. Woche nach Wurftermin gilt ein
Zulassungsverbot der Mutterhündin zu Prüfungen.
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